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Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
 
 
I.  Allgemeines 
 
Am 1. Januar 1995 ist das Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, 
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz vom 17.12.1993, FZG SR 
831.42) in Kraft getreten. Auf den nämlichen Zeitpunkt hat der Bundesrat auch die 
entsprechende Ausführungsverordnung vom 3. Oktober 1994 (SR 831.425) in Kraft 
gesetzt (FZV). 
 
Gegenstand dieses Kreisschreibens bildet die Erläuterung ihrer steuerlichen Auswirkungen. 
 
 
II.  Freizügigkeit  

1.  Zweck und Inhalt 
 
Das neue Freizügigkeitsgesetz regelt im Rahmen der beruflichen Vorsorge die 
Ansprüche der Versicherten im Freizügigkeitsfall. Der Freizügigkeitsfall tritt ein, wenn 
der Versicherte die Vorsorgeeinrichtung verlässt, bevor ein Vorsorgefall eingetreten ist 
(Art. 2 Abs. 1 FZG) und demnach Anspruch auf eine Austrittsleistung hat. Die 
Verordnung zum FZG regelt insbesondere die Erhaltung des Vorsorgeschutzes, wenn 
der Versicherte aus der bisherigen Vorsorgeeinrichtung austritt und nicht unmittelbar in 
eine neue eintritt. Der Vorsorgeschutz wird durch eine Freizügigkeitspolice oder durch 
ein Freizügigkeitskonto erhalten. 
 
Sieht die Vorsorgeeinrichtung die Möglichkeit der vorzeitigen Pensionierung vor, tritt 
der Vorsorgefall nicht erst mit dem Erreichen des reglementarischen Schlussalters 
(z.B. Alter 62 für Frauen bzw. 65 für Männer) ein, sondern bereits im Zeitpunkt, in dem 
der Versicherte das Arbeitsverhältnis auflöst, vorausgesetzt, die Kündigung des 
Arbeitsvertrages erfolge in einem Alter, in dem ein reglementarischer Anspruch auf Al-
tersleistungen besteht. Deshalb ist klar, dass bei einer reglementarischen, vorzeitigen 
Pensionierung kein Freizügigkeitsfall vorliegt und daher das Alterskapital nicht auf eine 
Freizügigkeitsform übertragen werden darf. Dies gilt selbst dann, wenn der Versicherte 
danach eine neue Erwerbstätigkeit aufnimmt (vgl. EVG vom 29.12.1994, wird 
publiziert). 
 
Ab 1. Januar 1995 gilt der Grundsatz, dass die Austrittsleistung (Freizügigkeitsleistung) 
von der bisherigen Kasse zur Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers übertragen 



werden muss. Die Übertragung der Austrittsleistung auf eine Freizügigkeitspolice oder 
auf ein Freizügigkeitskonto ist nur dann zulässig, wenn der Versicherte keiner neuen 
Vorsorgeeinrichtung beitritt. Das könnte dann der Fall sein, wenn der Versicherte in der 
Schweiz keinen neuen Arbeitgeber hat, eine selbständige Erwerbstätigkeit aufnimmt 
oder die Schweiz endgültig verlässt, ferner wenn der AHV-beitragspflichtige Lohn unter 
dem BVG-Mindestjahreslohn liegt und nicht versichert ist. Wird in der neuen 
Vorsorgeeinrichtung nicht die gesamte mitgebrachte Austrittsleistung zum Einkauf des 
Versicherten in die vollen reglementarischen Leistungen benötigt, kann die Differenz 
ebenfalls auf eine Freizügigkeitseinrichtung übertragen werden. 
 
Bei Barauszahlung der Austrittsleistung durch die Vorsorgeeinrichtung bzw. 
Freizügigkeitseinrichtung wird der Vorsorgeschutz abgebrochen. Daher kann der 
Barauszahlungsbetrag später nicht mehr auf ein (neues oder bestehendes) Freizügig-
keitskonto oder eine Freizügigkeitspolice eingebracht werden. Eine Rückzahlung des 
Betrages ist somit - entgegen der Bestimmung von Artikel 24 Buchstabe c DBG - nicht 
zulässig, ausgenommen es besteht eine Rückzahlungsverpflichtung gemäss der 
Verordnung über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge 
(WEFV). 
 
2.  Steuerliche Auswirkungen 
 
2.1  Bei Übertragung der Austrittsleistung auf die neue Vorsorgeeinrichtung oder auf 
eine Freizügigkeitseinrichtung 
 
Wird die Austrittsleistung (Freizügigkeitsleistung) auf die Vorsorgeeinrichtung des neuen 
Arbeitgebers, auf eine Freizügigkeitspolice oder ein Freizügigkeitskonto übertragen, 
handelt es sich dabei um steuerlich neutrale Vorgänge. Das Vorsorgeguthaben bleibt 
nach wie vor in der zweiten Säule gebunden und der Verfügung des Vorsorgenehmers 
entzogen, weshalb folgerichtig auch eine Besteuerung unterbleibt. 
 
2.2 Einkauf von Beitragsjahren bei bestehenden Freizügigkeitspolicen und -konti 
 
Beim Einkauf in eine Vorsorgeeinrichtung sind vorerst die Austrittsleistung der 
bisherigen Vorsorgeeinrichtung sowie allfällige Freizügigkeitspolicen und -konti zu 
verwenden. Dies bedeutet, dass Beiträge für den Einkauf von Beitragsjahren gemäss 
Artikel 205 DBG in Analogie zu Artikel 3 Absatz 1 FZG vom steuerbaren Einkommen 
nur soweit in Abzug gebracht werden können, als mit dem Einkauf und mit allen 
bestehenden Freizügigkeitspolicen und -konti die reglementarisch maximal zulässigen 
Vorsorgeansprüche nicht überschritten werden. Der Steuerpflichtige hat auf Verlangen 
der Steuerbehörde über allfällig bestehende Freizügigkeitsguthaben Auskunft zu 
erteilen. 
 
2.3  Bei Auszahlung des Vorsorgeguthabens 
 
Kommt es zur Auszahlung des Vorsorgeguthabens, sei dies im Vorsorgefall (bei Alter, 
Tod, Invalidität), sei dies in den Fällen der Barauszahlung (namentlich bei Verlassen 
der Schweiz, bei Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit oder beim Vorbezug 
für die Wohneigentumsförderung), wird die entsprechende Leistung besteuert. 
 
Das ausbezahlte Vorsorgeguthaben wird entweder im Rahmen der ordentlichen 
Besteuerung einer vollen Jahressteuer gemäss Artikel 38 DBG unterstellt oder - bei 
ausländischem Wohnsitz des Empfängers (z.B. Grenzgänger) - im Rahmen der 
Besteuerung an der Quelle gemäss Artikel 96 DBG erfasst. Die Jahressteuer wird zu 
einem Fünftel der Tarife nach Artikel 36 DBG berechnet (auch in den Kantonen mit 
einjähriger Veranlagung) und für das Steuerjahr festgesetzt, in welchem die 
entsprechende Kapitalleistung zugeflossen (d.h. ausbezahlt oder gutgeschrieben) ist 
(Art. 48 DBG). 
 
Die Besteuerung an der Quelle erfolgt aufgrund der entsprechenden Bestimmungen der 



Quellensteuerverordnung (SR 642.118.2). Gemäss Artikel 11 dieser Verordnung wird die 
Vorsorgeleistung ungeachtet staatsvertraglicher Regelung stets der Quellensteuer 
unterstellt; der bezahlte Quellensteuerbetrag wird jedoch unter gewissen Bedingungen 
wieder zurückerstattet (so etwa dann, wenn der Empfänger der seinerzeitigen Leistung 
belegen kann, dass die zuständige ausländische Steuerbehörde von der Kapitalleistung 
Kenntnis hat). In Artikel 3 des Anhanges zur Verordnung sind die massgebenden 
Quellensteuersätze festgelegt, welche in die kantonalen Quellensteuertarife integriert 
sind. 
 
Sowohl im Rahmen der ordentlichen Besteuerung wie bei der Besteuerung an der 
Quelle ist die Vorschrift von Artikel 204 DBG anwendbar: Danach werden Renten und 
Kapitalabfindungen, die bis und mit dem 31. Dezember 2001 zu laufen beginnen oder 
fällig werden und auf einem vor 1987 abgeschlossenen Vorsorgeverhältnis beruhen, im 
Regelfall nur im Umfang von 80 Prozent zur Besteuerung herangezogen (in 
Quellensteuertarifen bereits enthalten). 
 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Bezug "in Tranchen" steuerlich unbeachtlich ist: 
Tritt ein entsprechender Vorsorgefall oder Barauszahlungstatbestand (mit 
Barauszahlungsbegehren) ein, wird steuerlich stets über das ganze Vorsorgeguthaben 
abgerechnet (Ausnahme beim Vorbezug für die Wohneigentumsförderung, wo nur der 
ausgerichtete Betrag zur Besteuerung kommt). 
 
 
III.  Auskunftsstelle 
 
Fragen zu den steuerlichen Auswirkungen können an die Eidg. Steuerverwaltung, Sektion 
Meldewesen, Eigerstrasse 65, 3003 Bern, gerichtet werden. 

 

 
Samuel Tanner 
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Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge 1. Allgemeines 
 
Am 1. Januar 1995 ist das Bundesgesetz über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln 
der beruflichen Vorsorge (als Teilrevision des BVG und des OR) in Kraft getreten. Auf den 
nämlichen Zeitpunkt hat der Bundesrat auch die entsprechende Ausführungsverordnung 
vom 3. Oktober 1994 (WEFV; SR 831.411) in Kraft gesetzt. 
 
Gegenstand dieses Kreisschreibens bildet die Erläuterung ihrer steuerlichen 
Auswirkungen. 
 

II.  Wohneigentumsförderung mit Mitteln der 2. Säule 1. Zweck und Inhalt 
 
Neu können die Pensionskassen-Versicherten die Mittel der beruflichen Vorsorge für 
Wohneigentum verwenden, soweit dieses dem eigenen Bedarf dient. Als Eigenbedarf gilt 
die Nutzung durch die versicherte Person an ihrem Wohnsitz oder an ihrem gewöhnlichen 
Aufenthalt. Diese Voraussetzungen müssen auch bei Wohnsitz im Ausland vorliegen 
(Grenzgänger). Die Wohneigentumsförderung stellt den Versicherten zwei Möglichkeiten 
zur Verfügung: Den Vorbezug des Vorsorgeguthabens einerseits und die Verpfändung 
dieses Guthabens oder des Anspruches auf die künftigen Vorsorgeleistungen 
andererseits. Die Vorsorgegelder können eingesetzt werden für Wohneigentum, ferner für 
Beteiligungen an einem Wohneigentum (z.B. Kauf von Anteilscheinen an einer 
Wohnbaugenossenschaft) sowie zur Amortisation von bereits bestehenden 
Hypothekarschulden. 
 
Als Grundlage und Mass für den Vorbezug gilt der individuelle Freizügigkeitsanspruch der 
versicherten Person. Betragsmässig bestehen jedoch Einschränkungen: Es kann stets nur 
die Summe der Freizügigkeitsleistung beansprucht werden, wie sie im Zeitpunkt des 
Gesuches besteht (relative Begrenzung). Sodann können Vorsorgenehmer, die über 50 
Jahre alt sind, gesamthaft höchstens den Betrag der Freizügigkeitsleistung im Alter 50 
oder die hälftige Freizügigkeitsleistung vorbeziehen (absolute Begrenzung). Die gleiche 
Beschränkung gilt auch für die Verpfändung des Vorsorgeguthabens. 
 
Das entsprechende Gesuch für den Vorbezug kann bis drei Jahre vor Entstehung des 
Anspruchs auf Altersleistungen (vgl. Art. 13 Abs. 2 BVG) bei der Vorsorgeeinrichtung 
geltend gemacht werden. Weitere Einschränkungen für den Vorbezug bestehen darin, 
dass pro Bezug mindestens 20'000 Franken beansprucht werden müssen und ein 
Vorbezug nur alle fünf Jahre geltend gemacht werden kann. 
 
Jeder Vorbezug, nicht aber die Verpfändung, hat eine Kürzung des künftigen 
Leistungsanpruches zur Folge. 
 
(zur ganzen Ziff. 1 vgl. die Art. 1-5 WEFV)  



2.  Steuerliche Auswirkungen des Vorbezuges  
 
2.1  Besteuerung 
 
Das gesamte vorbezogene Vorsorgeguthaben kommt im Zeitpunkt des Vorbezuges als 
Kapitalleistung aus Vorsorge zur Besteuerung, entweder im Rahmen der ordentlichen 
Besteuerung mit einer vollen Jahressteuer gemäss Artikel 38 DBG oder - bei 
ausländischem Wohnsitz des Empfängers (Grenzgänger) - im Rahmen der Besteuerung 
an der Quelle gemäss Artikel 96 DBG. Die Jahressteuer wird zu einem Fünftel der Tarife 
nach Artikel 36 DBG berechnet (auch in den Kantonen mit einjähriger Veranlagung) und 
für das Steuerjahr festgesetzt, in welchem die entsprechende Kapitalleistung zugeflossen 
ist (Art. 48 DBG). 
 
Die Besteuerung an der Quelle erfolgt aufgrund der entsprechenden Bestimmungen der 
Quellensteuerverordnung (SR 642.118.2). Gemäss Artikel 11 dieser Verordnung wird die 
vor-bezogene Vorsorgeleistung ungeachtet staatsvertraglicher Regelung stets der 
Quellensteuer unterstellt; der bezahlte Quellensteuerbetrag wird jedoch unter gewissen 
Bedingungen wieder zurückerstattet (so etwa dann, wenn der Empfänger der 
seinerzeitigen Leistung belegen kann, dass die zuständige ausländische Steuerbehörde 
von der Kapitalleistung Kenntnis hat). In Artikel 3 des Anhanges zur Verordnung sind die 
massgebenden Quellensteuersätze festgelegt, welche in die kantonalen 
Quellensteuertarife integriert sind. 
 
Sowohl im Rahmen der ordentlichen Besteuerung wie bei der Besteuerung an der Quelle 
ist die Vorschrift von Artikel 204 DBG anwendbar: Danach werden Renten und 
Kapitalabfindungen, die bis und mit dem 31. Dezember 2001 zu laufen beginnen oder 
fällig werden und auf einem vor 1987 abgeschlossenen Vorsorgeverhältnis beruhen, im 
Regelfall nur im Umfang von 80 Prozent zur Besteuerung herangezogen (in 
Quellensteuertarifen bereits enthalten). 
 
2.2  Einkauf von Beitragsjahren bei ausstehendem Vorbezug 
 
Beiträge für den Einkauf von Beitragsjahren sind - unter den Bedingungen von Artikel 205 
DBG - grundsätzlich auch dann zum Abzug zugelassen, wenn ein Vorbezug getätigt 
worden ist; es ist also nicht nötig, dass vor dem entsprechenden Einkauf der vorbezogene 
Teil des Vorsorgeguthabens an die Vorsorgeeinrichtung zurückbezahlt wird. Allerdings 
können Einkäufe nur soweit getätigt und vom steuerbaren Einkommen abgezogen 
werden, soweit sie zusammen mit den Vorbezügen die reglementarisch maximal 
zulässigen Vorsorgeansprüche nicht überschreiten (Art. 14/1 WEFV). 
 
2.3  Rückzahlung des Vorbezuges 
 
Die Rückzahlung des Vorbezuges - erfolge sie aus den im Gesetz genannten Gründen 
zwingend oder fakultativ (Art. 30d Abs. 1 BVG) - gibt dem Vorsorgenehmer Anspruch auf 
zinslose Rückerstattung der seinerzeit an Bund, Kanton und Gemeinde bezahlten 
Steuern. Folgerichtig ist anderseits der Abzug des wieder einbezahlten Vorbezuges vom 
steuerbaren Einkommen ausgeschlossen. Das Recht auf Rückerstattung erlischt nach 
Ablauf von drei Jahren seit der Wiedereinzahlung des Vorbezuges (Art. 83a Abs. 2 und 3 
BVG). 
 
Für die Rückerstattung der Steuern ist ein schriftliches Gesuch an diejenige 
Steuerbehörde zu richten, die seinerzeit den Steuerbetrag erhoben hat. Dem Gesuch ist je 
eine Bescheinigung beizulegen über 
 
− die Rückzahlung, wobei hierfür das besondere Formular der ESTV (Formular WEF) zu 

verwenden ist (Art. 7 Abs. 3 WEFV); 
 
− das im Wohneigentum investierte Vorsorgekapital (gestützt auf einen Registerauszug 

der ESTV); 
 



− den für Bund, Kanton und Gemeinde entrichteten Steuerbetrag (Art. 14 Abs. 3 WEFV). 
 
Bei mehreren Vorbezügen erfolgt die Rückerstattung der bezahlten Steuern in der 
gleichen zeitlichen Reihenfolge, wie damals die Vorbezüge stattgefunden haben; d.h. eine 
Wiedereinzahlung führt bei mehreren Vorbezügen zur Tilgung des früheren vor dem 
späteren Vorbezug und dementsprechend auch zur Rückerstattung der auf diesem 
früheren Vorbezug bezahlten Steuern. Bei teilweiser Rückzahlung des vorbezogenen 
Betrages wird der Steuerbetrag im Verhältnis zum Vorbezug zurückerstattet. 
 
Eine ausländische Steuer, die gegebenenfalls zu bezahlen war (vgl. bei Ziff. 2.1), kann 
gestützt auf die Massnahmen der Wohneigentumsförderung mit Mitteln der 2. Säule, die 
internes Recht darstellen, nicht zurückverlangt werden. 
 
2.4  Zusatzversicherung 
 
Die nach einem Vorbezug entstandene Verminderung der Risikodeckung bei Tod und 
Invalidität kann mit einer Zusatzversicherung ausgeglichen werden (Art. 30c Abs. 4 
BVG): 
 
Ob und in welchem Ausmass die Prämien für eine solche Zusatzversicherung steuerlich 
in Abzug gebracht werden können, hängt von der Ausgestaltung des 
Versicherungsvertrages ab. 
 
Eine Vorsorgeeinrichtung der zweiten Säule hat in ihrem Reglement die Grundsätze der 
beruflichen Vorsorge (Kollektivität, Solidarität, Planmässigkeit, Angemessenheit) zu be-
achten, will sie die Steuerbefreiung ihrer Einrichtung nicht gefährden. Aus steuerlicher 
Sicht handelt es sich aber bei der Zusatzversicherung um individuelle Vorsorge. 
 
Die Vorsorgeeinrichtung kann solche Zusatzversicherungen vermitteln. Für diesen Fall 
stehen die Möglichkeiten der gebundenen Selbstvorsorge (Säule 3a) oder der freien 
Vorsorge (Säule 3b) zur Verfügung. Die Abzüge für die entsprechenden Beiträge richten 
sich nach den jeweiligen Vorsorgeformen (Art. 33 Abs. 1 Bst. e bzw. Bst. g DBG). 
 
 
3. Steuerliche Auswirkungen der Verpfändung  
 
3.1  Verpfändung als solche 
 
Aus der Verpfändung als solcher entstehen keine unmittelbaren steuerlichen Folgen, 
weil dabei nicht über das Vorsorgeguthaben oder Teile davon verfügt wird. 
 
3.2 Pfandverwertung 
 
Führt die Verpfändung hingegen zu einer Pfandverwertung, sind damit die nämlichen 
steuerlichen Folgen wie beim Vorbezug verbunden: Der Erlös aus der Pfandverwertung 
wird besteuert, wobei hierfür die gleichen Regeln wie bei der Besteuerung des 
Vorbezuges gelten. Folgerichtig sind nach einer Pfandverwertung dieselben 
Möglichkeiten einer Rückzahlung und daran anknüpfend der Rückerstattung der 
bezahlten Steuern wie beim Vorbezug gegeben. 
 
 
4. Pflichten der Vorsorgeeinrichtungen  
 
4.1  Gegenüber dem Vorsorgenehmer 
 
Die Vorsorgeeinrichtung hat dem Vorsorgenehmer die Rückzahlung des Vorbezuges auf 
dem von der Eidg. Steuerverwaltung herausgegebenen Formular WEF zu bescheinigen 
(Art. 7 Abs. 3 WEFV). 
 



4.2  Gegenüber der Eidg. Steuerverwaltung 
 
Die Vorsorgeeinrichtung hat den Vorbezug wie auch die Pfandverwertung sowie die 
Rückzahlung der Eidg. Steuerverwaltung (Sektion Meldewesen) innerhalb von 30 Tagen 
auf dem offiziellen Formular WEF unaufgefordert zu melden (Art. 13 Abs. 1 WEFV). In 
der Meldung ist der Bruttobetrag anzugeben. Diese Meldung ersetzt jene, welche von 
der Vorsorgeeinrichtung gestützt auf das Verrechnungssteuergesetz 
(Verrechnungssteuer auf Versicherungsleistungen) zu erstatten gewesen wäre. Die im 
Verrechnungssteuergesetz vorgesehene Möglichkeit des Einspruchs gegen die Meldung 
wird im Falle eines Vorbezuges hinfällig. 
 
5.  Aufgaben der Eidg. Steuerverwaltung 
 
Die Eidg. Steuerverwaltung (Sektion Meldewesen) führt über sämtliche ihr von den 
Vorsorgeeinrichtungen gemeldeten Vorbezüge, Pfandverwertungen sowie 
Rückzahlungen Buch, d.h. sie unterhält für alle diese Transaktionen ein Register. 
Gestützt darauf erteilt sie den Vorsorgenehmern auf schriftliches Gesuch hin Auskunft 
über den Stand des im Wohneigentum investierten Vorsorgekapitals und weist sie auch 
auf die für die Steuerrückerstattung zuständige Behörde hin (Art. 13 Abs. 2 und 3 
WEFV). 
 
 
III.  Änderung der Verordnung über die steuerliche Abzugsberechtigung für Beiträge 
an anerkannte Vorsorgeformen (BVV 3) 
 
Die BVV 3 wurde in ihren Artikeln 3 und 4 durch die WEFV modifiziert: 
 
Die Altersleistung aus der gebundenen Selbstvorsorge kann neu nicht nur für den 
Erwerb und die Erstellung von Wohneigentum sowie für die Amortisation von 
Hypothekardarlehen, sondern auch für Beteiligungen am Wohneigentum ausgerichtet 
werden. Als Beteiligung gilt vorab der Erwerb von Anteilscheinen an einer 
Wohnbaugenossenschaft. Während sodann eine vorzeitige Ausrichtung der 
Altersleistung bisher grundsätzlich nur ein-mal zulässig war, kann ein entsprechender 
Vorbezug künftig alle fünf Jahre geltend gemacht werden. Eine Rückzahlung, wie sie 
beim Vorbezug in der zweiten Säule vorgesehen ist, ist dagegen in der Säule 3a nicht 
möglich. 
 
Im übrigen kann der Versicherte den Anspruch auf Vorsorgeleistungen oder einen 
Betrag bis zur Höhe seiner Freizügigkeitsleistung nach Artikel 331 d OR verpfänden. Für 
die Verpfändung gelten die Artikel 8-10 WEFV sinngemäss. 
 
Die Begriffe "Wohneigentum" und "Eigenbedarf" richten sich nach den Artikeln 2 und 4 
WEFV. 
 
 

 
Samuel Tanner 
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